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Beschlussvorlage 
 
Datum Abteilung/ Dienst Aktenzeichen 
31.07.2024 34 Schulabteilung 34.0.25.60 ve/fl/ni 
 
Gremium Sitzungsdatum Beratungsaktion 

Kreisausschuss 07.08.2024 Beschluss 
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und 
Organisationsausschuss 

14.11.2024 Empfehlungsbeschluss 

Kreistag 18.11.2024 Beschluss 
 

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung 

• PSP / CO 1.01.01.07.07 

 
Anlage(n): 
1. Entwurf Kreisarchivsatzung (NEU) 
2. Entwurf Gebührenordnung für das Kreisarchiv Lahn-Dill 
3. Kreisarchivsatzung i. d. F. v. 08.02.2016 (aktuell gültige Fassung) 
 
Betreff: 
Neufassung der Kreisarchivsatzung für das Kreisarchiv Lahn-Dill sowie Entwurf einer 
Gebührenordnung für das Kreisarchiv Lahn-Dill. 
 
1 BESCHLUSS 
 
Die neugefasste Kreisarchivsatzung für das Kreisarchiv Lahn-Dill gemäß Anlage 1 sowie die  
Gebührenordnung für das Kreisarchiv Lahn-Dill gemäß Anlage 2 werden beschlossen. 
 
 
2 ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN 
2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag: 

Mit der grundlegenden Novellierung des Hessischen Archivgesetzes im Jahr 2022 müssen die neu 
eingeführten datenschutzrechtlichen Vorgaben kommunalrechtlich umgesetzt werden, daher ist die 
Änderung erforderlich. 

Verzicht auf eine Gebührenordnung für das Kreisarchiv Lahn-Dill und damit kein Beitrag zur 
Kostendeckung.  

2.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen: 

Die Neufassung der Kreisarchivsatzung für das Kreisarchiv Lahn-Dill hat keine finanziellen Auswirkungen.  

Mit der Gebührenordnung erzielt der Lahn-Dill-Kreis in einem überschaubaren Umfang Einnahmen.  

2.3 Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße als Männer betreffen: 

-/- 
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2.4 Besondere Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen: 

-/- 

2.5 Befristung der Regelung/en: 

-/- 

2.6 Auswirkungen auf die demographische Entwicklung im Lahn-Dill-Kreis: 

-/- 

2.7 Gibt es unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine Alternative, die 
energie-, ressourceneffizienter oder klimafreundlicher ist? 

-/- 

 
3 BEGRÜNDUNG 

Ausgangslage 
Im Hessischen Archivgesetz ist das kommunale Archivwesen unter Beachtung der 
Selbstverwaltungsgarantie geregelt. Archivierung ist nicht nur eine kulturstaatliche Aufgabe, sondern 
gleichermaßen eine Pflicht zur Rechtssicherung und Nachvollziehbarkeit hoheitlichen Handelns sowie der 
Sicherstellung des Demokratieprinzips in einem modernen Rechtsstaat. Die Landkreise, kreisfreien 
Städte, kreisangehörigen Gemeinden und höheren Kommunalverbände sind seit 2012 verpflichtet in 
eigener Zuständigkeit für ihr Archivgut zu sorgen.  
 
Im Jahr 2016 hat der Lahn-Dill-Kreis ein Kreisarchiv eingerichtet, um einen wesentlichen Beitrag zur 
Rechtssicherung des Verwaltungshandeln im demokratischen Rechtsstaat zu leisten und um Kulturgüter 
zu schützen. Hierzu ist am 8. Februar 2016 eine Kreisarchivsatzung in Kraft getreten. 
 
Seit März 2023 wird das Kreisarchiv Lahn-Dill grundlegend neu strukturiert. Aufgrund dieser 
Neuorganisation bedarf es einer Überarbeitung und Neugestaltung der bisherigen Kreisarchivsatzung, 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Hessische Archivgesetz im Oktober 2022 novelliert wurde 
und neue datenschutzrechtliche Vorgaben zwingend zu beachten sind. 
 
In der neu gefassten Kreisarchivsatzung (Anlage 1) sind neben redaktionellen Anpassungen die neuen 
datenschutzrechtlichen Vorgaben des Hessischen Archivgesetzes in der Fassung vom 13.10.2022 
berücksichtigt. Zur Information ist die zurzeit noch gültige Kreisarchivsatzung in der Fassung vom 
02.08.2016 beigefügt (Anlage 3).  
 
Mit der Neufassung der Kreisarchivsatzung soll gleichzeitig erstmals eine Gebührenordnung in Kraft 
treten. Rechtsgrundlage für die Gebührenordnung bildet § 13 der neugefassten Kreisarchivsatzung.  Die 
Gebühren und Auslagen lassen sich der beigefügten Anlage 2 entnehmen.  
 
Die Gebührenkalkulation orientiert sich an der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst in der Fassung vom 19.12.2013, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 14.07.2023 (GVBL. S. 588).  
 
 
 
 
gez.: Roland Esch 

Erster Kreisbeigeordneter  




